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Zur Anfrage möchte ich einleitend darlegen: 

32ötJ/AB 

1992 -09- 04 
zu 333S"'J 

Ober Ihre Begründung der Anfrage kann ich mich nur wundern. 

Wenn die Bundesministerin für Umwelt, Jugend und Familie 

SOWle die Bundesministerin für Frauenangelegenheiten den 

Frauentreffpunkt Mostviertel in der von Ihnen angegebenen 

Höhe unterstützen, so sicher aufgrund der übereinstimmung 

der Tätigkei t des Vereins mit den Kompetenzen, Richtl inien 

und Schwerpunkten der beiden genannten Ressorts. Daraus kann 

jedoch keinesfall s abgeleitet werden, daß auch das Bundes­

ministerium für Arbeit und Soziales aufgerufen ist, die 

Tätigkeit dieser Einrichtung zu uriterstützen. 

Tatsache ist, daß die einzelnen Ministerien entsprechend 

ihrer jeweiligen besonderen Aufgabenstel1ung Förderungen 
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vergeben können und auch über die diesbezüglich erforder­

lichen budgetären Mittel verfügen. Seitens meines Ressorts 

können solche Einrichtungen aufgrund der gesetzlichen Bestim­

mungen nur gefördert werden, wenn sie eine klare arbeits­

marktpolitische Ausrichtung haben und damit die Tätigkeit 

der Arbeitsämter in einer sinnvollen Weise ergänzen und 

unterstützen. 

Frage 1: 

Warum hat der Frauentreffpunkt Mostviertel bis heute keine 

schriftliche Benachrichtigung von der Ablehnung seines För­

deransuchens für das Jahr 1992/93 erhalten? 

Antwort: 

Der Frauentreffpunkt Mostviertel wurde nach meinen Informa-. 

tionen zwischenzeitlich von der Entscheidung verständigt. 

Wenn es bei der Erledigung zu Verzögerungen gekommen ist, 

dann liegt die Ursache primär bei den zahlreichen schrift­

I ichen und tel efonischen Interventionen, die bezüg I ich des 

Projektes vorgenommen wurden und den Entscheidungsprozeß 

wesentlich verzögert haben. 

Frage 2: 

Mit~ welcher Begründung verweigern Sie dem Frauentreffpunkt 

die Weiterförderung, obwohl er bereits eJ.ne etablierte und 

vielbenutzte Einrichtung ist und bereits zu 40 % von anderen 

Stellen finanziert wird? 

Antwort: 

Oie Weiterförderung wurde dem Verein verweigert, weil sich 

der Verein 1n Widerspruch zu seiner überwjegend auf die 

Arbei tsma rkLförderung ausger ichteten Finanz ierungss truktur 

allzusehr auf allgemeine Frauenfragen und famj.lienpolitische 

Fragen konzentriert hat, während die arbeitsmarktbezogene 

Beratung von ratsuchenden Frauen zu kurz kam. Insgesamt weist 

die Beratungstätigkeit der Einrichtung vergleichsweise ge-
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ringe Fallzahlen aus, wovon wiederum nur ein Teil als ar­

beitsmarktbezogene Beratungsfälle eingestuft werden kann. 

Frage 3: 

Mit Ihrer negativen Entscheidung machen Sie eine jahrelange 

Aufbauarbeit, die zum großen Teil unentgeltlich für die 

Aufgaben der AMV geleistet wurde, mit einem Schlag zunichte. 

Ist dies Ihrer Meinung nach im Sinne einer aktiven Arbeits­

marktpolitik? 

Antwort. : 

Wie bereits aus der Beantwortung der Frage 2) hervorgeht, 

wurde die "Aufbauarbeit" des Vereins überwiegend nicht "für 

die Aufgaben der AMV geleistet", weshalb im Sinn Ihrer Frage 

das Projekt auch nicht "mit einem Schlag zunichte" gemacht 

wurde. Meine Entscheidung lag daher gerade "im Sinne einer 

qktiven Arbeitsmarktpolitik" , weil dadurch Hit.tel frei 

wurden für arbeitsmarktpolitisch orientier.te Projekte. 

Frage 4: 

Der ehrenamtl iche Vorstand des Verei nes steht nun vor dem 

Problem, einerseits die Förderverträge mit den anderen beiden 

Ministerien einhalten zu müssen, andererseits die laufenden 

Kosten für den Betrieb und die Gehälter nicht mehr zahlen zu 

können. Eine schwangere Mitarbeiterin mußte auf Ihren Kündi­

gungsschutz verzichten und schied aus dem Beraterinnenteam 

aus. Mindestens eine weitere Mitarbeiterin muß in Kürze 

gekündigt werden. 

wie verantworten Sie die prekäre finanzielle Si tuat.ion, in 

die der Verein durch Ihre ablehnende Haltung gekommen ist? 

Antwort: 

Alle Arbeitgeber somi t auch Vorstände von Vereinen, die 

Arbeitnehmer beschäftigen - stehen laufend vor dem Problem, 

den Beschäft igtenstand de rAuftragslage anzupassen. Mi "1:_ dem 

Ausscheiden der Arbeitsmarktverwaltung als "Auftraggeber" ist 
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der Verein lediglich gezwungen, die Zahl und die struktur der 

Beschäftigten nunmehr ausschließlich auf die Bedürfnisse der 

verbleibenden Financiers auszurichten. Die dem Familienmini­

sterium und dem Frauenministerium gegenüber eingegangenen 

Verpflichtungen dürften bei professioneller Geschäftsführung 

und bei fairer Verteilung der Finanzierungskosten durch das 

Ausscheiden der Arbeitsmarktverwal tung aus der Finanzierung 

gar nicht berührt sein. Gerade die Anpassungsschwierigkeiten 

des Vereins an die neue Situation beweisen jedoch, daß die 

bisherige Finanzierungsstruktur gemessen an der struktur der 

Tätigkeiten einseitig zu Lasten der Arbeitsmarktförderung 

verteilt war. 

Um dem Verein die Mögl ichkeit zu geben, die Zahl und die 

Struktur selner Beschäftigten an die Bedürfnisse der ver­

bleibenden Fi nanciers anzupassen und die eingegangenen Ver­

pflichtungen entsprechend zu adaptieren, habe ich daher eine 

anteilige Förderung bis 30.6.1992 bewilligt. Keinesfalls 

wurde von meiner Seite eine geleistete Aufbauarbeit - auch 

wenn sie nicht im überwiegenden Interesse der Arbeitsmarkt­

verwaltung war - mit einem Schlag zunichte gemacht. 

Frage 5: 

Im Frauentreffpunkt Mostviertel wurden in knapp 8 Monaten 180 

Klientinnen mit AMV-relevanter Problematik in 509 Gesprächen 

beraten (insgesamt suchten in diesem Zeitraum mehr als 300 

Frauen Rat und Hilfe im Frauentreffpunkt). 

Dies entspricht ganz klar den Richtlinien der AMVl 

Nach welchen Kriterien gingen Sie bei Ihrer Entscheidung vor? 

Antwort: 

Im wesentlichen entsprechen die von Ihnen dargestellten 

Fallzahlen den Tatsachen. über einen Zeitraum von 12 Monaten 

wurden 269 Frauen beraten, davon 195 mit a rbei tsmarkt:bezo­

genen Problemen. Das entspricht einer Zahl von 65 Beratungs-
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fällen je Beraterin. Diese Fallzahl ist 1m Vergleich mit 

anderen arbeitsmarktpolitischen Beratungseinrichtungen zu 

gering, um eine Weiterförderung zu rechtfertigen. 

Die von Ihnen selber angeführten Fakten sprechen also nicht 

gegen sondern für meine prinzipiell negative Förderungsent­

scheidung. 

Frage 6: 

Der Verein ist derzeit aufgrund der fehlenden Information von 

Ihrer Seite auf Gerüchte angewiesen, eine besonders unwürdige 

und schI imme Situation. Wir ersuchen Sie, im Rahmen dieser 

Anfrage eine ehrliche Antwort auf folgende Fragen zu geben: 

a) Hat es politische Interventionen gegen das Projekt Frauen­

treffpunkt Mostviertel gegeben? 

Wenn ja, von wem kamen die Interventionen? 

b) Ist die politische Unabhängigkeit bzw. Parteiferne der 

Projektfrauen der Hinderungsgrund für eine Weiterförde­

rung? 

Antwort: -----
GeCJen das Projekt hat es keine "politische Int.ervention" 

wie SJ.e das bezeichnen gegeben. Wohl aber hat es eine 

Vielzahl von positjven Interventionen gegeben. Alle diese 

Interventien ten/ i nn(~n haben jedoch mi r gegenüber all gemei n 

frauenpolitiRch argumentiert. Da ich meIne Entscheidungen 

nicht nach frauenpol itischen Gesichtspunkten, sondern nach 

arbeitsmarktpolitischen Erfor.dernissen zu treffen habe, 

konnten mich diese Interventionen daher nur in meiner.- Ent­

scheidung bestärken, daß eine Förderung aus arbeitsmarktpoli­

tischen Gr~nden nicht gerechtfertigt ist. 

Mit dem par.teipolitischen Hintergrund des Trägervereins habe 

ich mich nie befaßt. 
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Frage 7: 

Planen Sie, den Verein Frauentreffpunkt Mostviertel weiterzu­

fördern? 

Antwort: 

Nein. 

Der Bundesm"nister: 
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